
Umweltverträglichkeitsprüfung

Im Projekt Volkmarode quert die Stadt bahn trasse das Braun schweiger Wasser schutz gebiet. Die Ver träg lich keit von 
Bau vor haben im Rahmen des Stadt bahn aus baus wird mit den Umwelt belangen in diesen Räumen nach gesetzlichen 
Vorgaben geprüft und genehmigt. Landschafts- und Naturschutzgebiete werden nicht tangiert.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt nach den Fest legungen des Umwelt verträglichkeits prüfungs gesetzes 
im Rahmen des durchzuführenden Plan fest stellungs ver fahrens. Die zuständige Behörde ist die Nieder sächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV Hannover).

Besonders zu berücksichtigende Umweltbelange bei 
Planungen zum Projekt Volkmarode

Wasserschutzgebiet Braunschweig 
im Bereich Volkmarode

Umwelt
verträglichkeits 
 prüfungs gesetz

Die gesetzlichen Grundlagen für 
die Um welt ver träglichkeits prüfung 
finden sich in dem »Gesetz über die 
Umwelt ver träg lich keits prüfung« 
(UVPG). Dieses regelt die Prüfung 
der Umweltverträglichkeit für jene 
Vorhaben, welche aufgrund ihrer Art, 
ihrer Größe oder ihres Standortes 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt haben können.
Das UVPG dient der Sicherstellung der 
wirksamen Umwelt vorsorge mithilfe 
von ein heit lichen Grundsätzen. 
Es besagt, dass bei bestimmten 
privaten und öffentlichen Vorhaben 
die Auswirkungen auf die Umwelt 
im Rahmen von Umwelt ver träglich
keits prüfungen sowie Strategischen 
Umwelt prüfungen umfassend 
ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden müssen. Diese Er geb
nisse sind bei den behördlichen Ent
scheidungen über die Zulässigkeit des 
Vor habens sowie bei der Erstellung 
oder Änderung von Plänen zu 
berücksichtigen.

2.  
Festlegung des Unter
suchungs rahmens 
(§ 15 UVPG)

Ist eine UVP durchzuführen, wird 
in der Regel im nächsten Schritt 
der Unter suchungs rahmen für 
den UVPBericht fest gelegt (sog. 
»Scoping«). Dazu unter richtet 
und berät die Behörde (NLStBV 
Hannover) den Vorhaben
träger frühzeitig über Inhalt 
(z. B. Betrachtungen zum Grund
wasser), Umfang (z. B. Schwer
punkt setzung bei bestimmten 
Schutzgütern), Detail tiefe und die 
zu verwendenden Methoden (z. B. 
Zählung einer vorkommenden 
geschützten Tierart) der Unter
suchungen.
In einem sogenannten Scoping
Termin werden neben dem 
Vorhabenträger auch weiteres 
Fachwissen und die Kenntnisse 
Dritter, das heißt von Sach
verständigen, Umweltverbänden, 
Behörden einbezogen. 

3.  
UVPBericht 
(§ 16 UVPG)

Anhand des festgelegten 
Unter suchungs rahmens wird 
anschließend der UVPBericht 
erstellt. 
Der UVPBericht enthält 
mindestens folgende 
Beschreibungen:
•  der Umwelt im Unter suchungs

gebiet (Bestands aufnahme und 
bewertung),

•  des Vorhabens (z. B. Standort, 
Art, technische Ausgestaltung, 
Größe),

•  der vernünftigen Alternativen, 
die vom Vorhabenträger ge prüft 
worden sind,

•  der Merkmale des Vorhabens, 
Stand ortes und der geplanten 
Maß nahmen, mit denen er
heb liche nachteilige Um welt
aus wirkungen des Vor habens 
ausgeschlossen, ver mindert, 
ausgeglichen oder ersetzt 
werden sollen,

•  der zu erwartenden erheb lichen 
Umweltauswirkungen.

Der Bericht über die Umwelt ver
träg lich keit muss enthalten, wie 
sich das betreffende Vor haben 
auswirkt auf: biologische Vielfalt, 
Boden, Klima, Kultur güter, Land
schaft, Luft, Men schen, Pflanzen, 
Tiere, Wasser.

4.  
Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der 
anderen Behörden 
(§§ 17, 18 ff. UVPG)

Wurde der UVPBericht erstellt, 
wird er von der zu ständigen 
Behörde auf Voll ständig keit 
geprüft. Um sicher zustellen, dass 
alle maß geblichen Aus wirkungen 
und erforderlichen Maßnahmen 
berücksichtigt worden sind, 
erhalten die Öffentlichkeit und 
die Träger öffentlicher Belange 
(v. a. Fachbehörden) im Rahmen 
des jeweiligen Genehmigungs
verfahrens (Planfeststellungs
verfahren) die Möglichkeit, sich 
über eine öffentliche Aus lage der 
Unter lagen und ggf. Erörterungs
terminen zu beteiligen.
Auch der Sachverstand weiterer 
Fach behörden ist wichtig, um 
z. B. Hinweise zur Umwelt ver
träglichkeit der Vorhaben zu 
erhalten.

5.  
Berücksichtigung des 
UVPBerichts bei der 
Zulassungs entscheidung 
(§§ 24, 25 UVPG)

Bevor die zuständige Behörde 
ihre Entschei dung über die Zu
lassung des Vor habens fällt, stellt 
sie die Umwelt aus wirk ungen des 
Vor habens zusammen fassend 
dar. Neben den Ergeb nissen des  
UVPBerichts fließen die 
Stellung nahmen der Behörden 
sowie der betroffenen Öffent
lich keit und ggf. auch die Ergeb
nisse eigener Ermittlungen in die 
zu sammen fassende Darstellung 
mit ein. Die Behörde bewertet 
dann auf Grund lage dieser zu
sammen fassenden Darstellung 
die Umweltauswirkungen des 
Vorhabens. Die begründete Be
wer tung ist bei der Zulassungs
entscheidung zu berück sichtigen.
Gemäß § 20 UVPG sind Zu
lassungs antrag, Feststellung der 
UVPPflicht, UVPBericht und 
Zulassungsbescheid zusätzlich 
zur Auslegung in das neu ein
gerichtete niedersächsische UVP
Portal (https://uvp.niedersachsen.
de/portal/) einzustellen.

6.  
Bekanntgabe und 
Begründung der 
Entscheidung 
(§§ 26, 27 UVPG)

Die zuständige Behörde 
macht ab schließend ihre 
Zulassungs ent scheidung 
öffent lich be kannt und legt 
den mit Be grün dung ver
sehenen Bescheid über die 
Zu lassung oder Ab lehnung 
des Vorhabens zur Ein sicht 
aus.

1.  
Feststellung der  
UVPPflicht 
(§ 5 UVPG)

Screening = Ermitteln, ob eine 
Um welt ver träg lich keits prüfung 
durch zuführen ist. 
Für den Bau einer Stadt bahn
trasse erfolgt das durch eine 
»Allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls«
Das Ziel der Vorprüfung ist 
es, mög liche Umwelt aus
wirkungen des Vorhabens über
schlägig abzu schät zen und zu 
entscheiden, ob für ein kon kretes 
Vorhaben eine UVP erforderlich 
ist.
In der allgemeinen Vorprüfung 
des Einzel falls wird durch die 
Behörde (NLStBV Hannover) 
ermittelt, ob ein Vorhaben 
durch seine Merkmale (z. B. 
Größe, Unfallrisiko), seinen 
Standort (z. B. Schutzgebiete, 
ökologische Empfindlichkeit) 
oder durch z. B. die Schwere, 
Dauer und Häufigkeit mög licher 
Umweltauswirkungen eine UVP 
notwendig macht.

(Auszug aus Wikipedia)

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
ist ein umweltpolitisches Instrument der 
Umweltvorsorge mit dem Ziel, umwelt
relevante Vorhaben vor ihrer Zulassung 
auf mögliche Umweltauswirkungen hin zu 
überprüfen. In der Regel ist sie beschränkt auf 
die Überprüfung der Auswirkungen auf die 
umweltbezogenen Schutzgüter. Ökonomische 
und soziale Folgen sind kein Bestandteil der 
UVP.  
 
•  ScreeningProzess zur Ermittlung, ob eine 

UVP für bestimmte Projekte notwendig 
erscheint – Vorprüfung des Einzelfalls

•  ScopingProzess zur Festlegung der 
Untersuchungsinhalte

•  Erstellung eines Umweltberichtes 
einschließlich einer Alternativenprüfung

•  Öffentlichkeitsbeteiligung (zum Teil 
mehrfach während der verschiedenen 
Verfahrensstufen)

•  Behördenbeteiligung
•  Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange 

(Kommunen, Umweltverbände etc.)
•  Entscheidung über die Zulässigkeit unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse aus 
den Beteiligungsverfahren und dem 
Umweltbericht

Was ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung und wie läuft diese ab?

Landschafts und Naturschutzgebiete 
im Bereich Volkmarode

www.stadtbahnplus.de


